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§ 118 ÄrzteG 1998 Solidarfonds
 ÄrzteG 1998 - Ärztegesetz 1998

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.06.2024

1. (1)Die Österreichische Ärztekammer hat zum Zweck der finanziellen Unterstützung und Entlastung von Patienten,

die durch schuldhaftes widerrechtliches ärztliches Handeln durch freiberuflich tätige Ärzte einschließlich

Gesellschafter von Gruppenpraxen einen Schaden erlitten haben und für die keine Aussicht besteht, in

angemessener Zeit eine anderweitige angemessene Entschädigung, insbesondere aus der

Berufshaftpflichtversicherung des Arztes, zu erhalten, einen Solidarfonds einzurichten.

2. (2)Hat die Österreichische Ärztekammer Leistungen aus dem Solidarfonds erbracht und stehen dem Patienten

aufgrund des erlittenen Schadens Schadenersatzansprüche gegen einen Dritten zu, so gehen diese Ansprüche bis

zur Höhe des der Österreichischen Ärztekammer erwachsenden Aufwands auf die Österreichische Ärztekammer

über.

3. (3)Näheres hat die Österreichische Ärztekammer in der Satzung oder in einer gesonderten Verordnung zu regeln,

in der auch festzulegen ist, dass für vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 122/2006 erlittene

Schäden Leistungen aus dem Solidarfonds zu erbringen sind.
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